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Arbeitsvertragsrecht

Basisqualifikation


Regel: "Kein Lohn ohne Arbeit"

Ausnahmen:

1. Krankheit ( Entgeltfortzahlungsgesetz (EFG)
Voraussetzungen für Fortzahlungsanspruch:
· Mind. 4 Wochen Arbeitsvertrag (§ 3 Abs. 3 EFG)

· Unverzügliche Krankmeldung (§ 5 EFG)

· Ärztliche Bescheinigung über Arbeitsunfähigkeit
( Solange die Bescheinigung fehlt, kann der Arbeitgeber die Lohnfortzahlung verweigern.
Sobald die Bescheinigung dem AG vorliegt, muß der entsprechende Lohn dann nachbezahlt werden. (§ 7 EFG)
Dauer: Max. 6 Wochen (Pro Krankheit)

2. Gesetzliche Feiertage (§ 2 EFG)
Wer vor oder nach einem Feiertag unentschuldigt fehlt, verliert den Fortzahlungsanspruch auch für den Feiertag (§ 2 Abs. 3 EFG)
3. Annahmeverzug des Arbeitgebers
( AG lehnt die ihm angebotene Arbeit unberechtigt ab.
4. Betriebsstörung
Wenn der AG durch Brand oder Stromausfall nicht beschäftigen kann, so behält der AN für diese Zeit seinen Fortzahlungsanspruch (Der AG behält das Risiko einer Betriebsstörung).
Grenze: Fortzahlung für große Belegschaft und/oder lange Dauer würde AG ruinieren.
5. Kein Fortzahlungsanspruch bei höherer Gewalt
( Naturkatastrophen, Krieg, ...
Haftung des Arbeitnehmers

· AN haftet allein für Schäden, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt.

· AN und AG haften gemeinsam bei sogenannter mittlerer Fahrlässigkeit.

· AN haftet nicht, wenn er leicht fahrlässig handelt.

Die Arbeitszeit

( Gesetzlich geregelt im Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

· Teil des Arbeitsschutzes

· Täglich maximale Arbeitszeit: 8 x 6 Std. = 48 Std.
(+2 Std. pro Tag mit Ausgleich innerhalb von 6 Monaten)

Urlaub

( Gesetzlich geregelt durch das Bundesurlaubsgesetz (BurlG)

· Mindestanspruch: 24 Werktage/Jahr bei vollem Anspruch

· Wartezeit für vollen Anspruch: 6 Monate
Teilanspruch (Pro vollem Monat ( 1/12) (§5 BurlG)

· Krankheit ersetzt bestehende Urlaubstage (§9 BurlG)
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